
HINWEIS ZU ÖFFENTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN: 

Gemäß 8 17 der Hauptsatzung der Stadt Hückelhoven werden Öffentliche 

Bekanntmachungen der Stadt Hückelhoven, die durch Rechtsvorschrift 

vorgeschrieben sind, im "Amtsblatt der Stadt Hückelhoven" vollzogen. Die 

Publikation des Amtsblattes der Stadt Hückelhoven erfolgt in 

papiergebundener Form sowie nachrichtlich als elektronisches Dokument 

auf der Homepage der Stadt Hückelhoven (www.hueckelhoven.de). Die 

papiergebundene Form ist als die authentische anzusehen. 

Der Inhalt der Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internetseite der 

Stadt Hückelhoven „www.hueckelhoven.de" unter der Rubrik „Öffentliche 

Bekanntmachungen" zugänglich gemacht. Für den Vollzug der 

Bekanntmachung ist ausschließlich die Bekanntmachung im Amtsblatt 

maßgeblich. Die vorrangige gesetzliche Regelung des 8 27a des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(VWVIG NRW) bleibt unberührt. 



BEKANNTMACHUNG 

Satzung der Stadt Hückelhoven über die 

Veränderungssperre nach 8 14 BauGB fü
r 

den Bebauungsplan „5-239-0, Hilfarth, 

ehemalige Matratzenfabrik 

„Abl. Hü. 2025, Nr. 7, S. 144“



Stadt Hückelhoven 

Veränderungssperre ehemalige Matratzenfabrik 

Der Rat der Stadt Hückelhoven hat in seiner Sitzung am 09.04.2025 gem. 88 14, 16 
und 17 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in Verbindung mit 8 7 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666), jeweils in den zurzeit gültigen Fassungen, folgende Satzung be- 
schlossen: 
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Der Rat der Stadt Hückelhoven hat in seiner Sitzung am 09.04.2025 beschlossen, für 
das in 8 2 bezeichnete Gebiet in Hückelhoven-Hilfarth den Bebauungsplan „5-239-0, 
Hilfarth, ehemalige Matratzenfabrik“ aufzustellen. Zur Sicherung der städtebaulichen 
Entwicklung und Planung wird für den künftigen Planbereich eine Veränderungssper- 
re angeordnet. 
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Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt sich aus dem mit 
schwarz gestrichelter Linie umrandeten Teil der Karte, die als Anlage Bestandteil die- 
ser Satzung ist. Er stimmt mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes „5-239-0, 
Hilfarth, ehemalige Matratzenfabrik“ überein. 
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In dem von der Veränderungssperre betroffenen räumlichen Geltungsbereich (82) 
dürfen: 

1. _ Vorhaben im Sinne des 8 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 
nicht beseitigt werden; 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken 
und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim- 
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Verän- 
derungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnah- 
men trifft die Stadt Hückelhoven als Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit 
der Gemeinde. 

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 
worden sind, Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nut- 
zung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 
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Die Veränderungssperre tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach Ablauf von 2 
Jahren außer Kraft. Auf die Zweijahresfrist ist der seit der Zustellung der ersten Zurück- 
stellung eines Baugesuches nach 8 15 (1) BauGB abgelaufene Zeitraum anzurechnen. Die 
Frist kann um ein Jahr verlängert werden. Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall au- 
ßer Kraft, sobald und soweit der Bebauungsplan für das in 8 2 genannte Gebiet rechts- 
verbindlich wird. 
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Stadt Hückelhoven 

Veränderungssperre ehemalige Matratzenfabrik 

Geltungsbereich Veränderungssperre nach 8 14 BauGB, 

Hilfarth, ehemalige Matratzenfabrik 
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